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Liebe Zwingnerinnen und Zwingner  

Gemeinderat 

Neuauftritt Gemeinde 
Das Jahr 2010 nimmt Fahrt auf und schon 
stehen wir mitten im ersten Quartal. An-
lässlich des Neujahrsapéros konnten wir 
zusammen mit Ihnen auf das neue Jahr 
anstossen. Der Gemeinderat nutzte die 
Gelegenheit, das neue Logo für die Ein-
wohnergemeinde Zwingen vorzustellen. 
Das Logo bildet eine Konstante im neuen 
Erscheinungsbild der Gemeinde. So ha-
ben wir auch die vor Ihnen liegende Aus-
gabe der Gemeindenachrichten gemäss 
unserem Konzept „Neues Erscheinungs-
bild der Einwohnergemeinde Zwingen“ 
angepasst.  
Die weiteren Auftritte im Schriftverkehr der 
Gemeinde, den Abstimmungsunterlagen, 
der Botschaft zur Gemeindeversammlung, 
den Reglementen und der Website*  
werden Sie laufend kennen lernen, wenn 
Post von der Gemeindeverwaltung in Ihre 
Stube flattert oder Sie unsere Website  
besuchen. Wir möchten mit dem neuen 
Erscheinungsbild zusammen mit Ihnen  
einen Neuaufbruch starten. Wir hoffen, 
das neue Erscheinungsbild finde Ihr Wohl-
wollen und die Gemeinde eine neue Dy-
namik. 
 
Birsbrücke 
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, 
wurde das Projekt „neue Birsbrücke“ auf-
grund von Sparmassnahmen um zwei 
Jahre verschoben. Der Gemeinderat hat 
in „Liestal“ forsch interveniert und insbe-
sondere die Sicherheitsbelange der alten 
Brücke moniert. Wir haben „Liestal“ um 
eine Stellungnahme zuhanden der Ge-
meinde gebeten. Diese Stellungnahme 
finden Sie als Vorabzug der Pressemittei-
lung auf den Seiten 4/5 dieser Ausgabe 
abgedruckt. So wie wir im Gemeinderat 
die aktuelle Situation beurteilen, wird sich 
die Verzögerung der Bauarbeiten für die 
neue Birsbrücke auf ein Jahr reduzieren. 
 
Altersleitbild Laufental 
Die Räte der Laufentaler Gemeinden  
haben im Sommer 2009 auf Antrag ihrer  
Gemeindepräsidien beschlossen, ihre 
Verantwortung zur Umsetzung des Geset-
zes über die Betreuung und Pflege im Al-
ter (GeBPA) wahrzunehmen. Das Gesetz 
verpflichtet die Gemeinden zur Erstellung 
eines Konzepts für die Betreuung und 
Pflege sowie für die Bereitstellung ausrei-
chender ambulanter und stationärer 

Betreuungsstrukturen im Alter. Ein weite-
res Betätigungsfeld ist die Koordination 
und Sicherstellung des Informationsflus-
ses von Auskünften und Informationen in 
Altersfragen.  
Eine für das Laufental angepasste Lösung 
kann nur dann erzielt werden, wenn be-
reits während der Konzepterarbeitung und 
bei der Umsetzung alle in der Alters-
betreuung beteiligten Kreise einbezogen 
werden. Aus diesem Grund wurde eine 
Arbeitsgruppe „Umsetzung Alterskonzept 
Laufental UGAL“ gebildet, in die neben 
Gemeindevertretern vor allem die Leis-
tungserbringer (Rosengarten Senioren-
zentrum Laufental, Spitex, etc.) eingebun-
den sind. Als Grundlage für die Erarbei-
tung des Konzepts dient das bereits im 
Jahre 2004 erarbeitete Altersleitbild Lau-
fental. Als eigentliche Pionierarbeit gilt das  
„Alterskonzept“ der neun Waldenburger 
Gemeinden, welches ebenfalls als Basis 
Verwendung findet. Der Kanton Basel-
Landschaft unterstützt uns, indem John 
Diehl (ehemaliger Gemeindepräsident von 
Blauen und langjähriger Leiter des Senio-
renzentrums Laufental) in die Arbeitsgrup-
pe delegiert wurde. John Diehl ist heute 
Leiter des kantonalen Projekts 64+ und an 
vorderster Front mit den Neuerungen auf 
Kantons- und Bundesebene vertraut. In 
den bisherigen Konzepten sind sich alle 
einig, dass für das Wohnen im Alter künf-
tig die Zielsetzung Hauspflege vor Heim-
pflege stehen muss. Das heisst, man un-
terscheidet im Alter künftig drei Lebens-
phasen: 
• Phase „Zu Hause“: Erhalt der Eigen-

ständigkeit in der vertrauten Umgebung 
bis ins hohe Alter. 

• Phase „Im Dorf“: Altersgerechter 
Wohnraum in der Dorfgemeinschaft 
(GGZ) mit Unterstützung von Freiwilli-
genorganisationen und Spitex. 

• Phase „Im Heim“: Würdiges Dasein 
mit 24-Stunden-Betreuung und best-
möglicher Lebensqualität im Heim. 

Die Nachfrage nach der ambulanten 
„Spitex“-Pflege wird sich gemäss den 
Prognosen bis ins Jahr 2030 etwa  
verdoppeln. Die Gemeinden sind sicher 
auf dem richtigen Weg, wenn sie sich jetzt 
den Altersthemen für die Zukunft anneh-
men und geeignete Lösungen erarbeiten. 
 
Benno Jermann, Gemeindepräsident  

*) Die Bearbeitung der Website wird 
noch etwas Zeit beanspruchen. 
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Gemeinderat März 2010 

Der Verfasser des Zwingenbuches hat 
uns in seinem Lebenswerk eine wertvolle 
Dorfchronik hinterlassen. Im Titel seines 
Buches ist bereits das Wesentliche des 
Inhaltes angekündigt: 
 

Die Herrschaft Zwingen, das Schloss 
und seine Geschichte, Bann und Dorf, 
die Bewohner, Handwerk, Gewerbe und 
Industrie 
 

Das Buch erzählt in schlichter Form, wie 
unsere Vorfahren auf ihrem Heimatboden 
gelebt und gewirkt haben. Bei uns Mitbür-
gern möchte es die Liebe zur heimatlichen 
Dorfgeschichte wecken und lebendig hal-
ten. Dem Inhalte ist ein sinniger Leitge-
danke vorangestellt, der auch heute von 
seiner Gültigkeit nichts eingebüsst hat 
  
Was nützt es uns, wenn wir fein ordentlich 
hersagen können,      
wie die ganze Welt beschaffen ist – wenn 
wir aber Fremdlinge in unserem Heimattal 
und Heimatdorf geworden sind.   
           ( Franz Urs Balthasar 1758 )   
 
Aus seinem Leben                                                                                      
Alfred Scherrer wurde 1887 als Sohn des 
Johann Scherrer in Zwingen geboren. Am 
Zimmermannstisch sassen 6 Schwestern 
und 4 Brüder um die Eltern beisammen. 
Nach der Bezirksschule in Breitenbach 
lernte Alfred beim Vater das Zimmer-
mannshandwerk. Nach einem einjährigen 
Welschlandaufenthalt in einem Bauge-
schäft in Lausanne rief die Arbeit ihn wie-

der heimzu. Er konnte nicht auf hohen 
Fachschulen und langen Wanderjahren 
seine Berufskenntnisse erweitern. Daheim 
in der vielgestaltigen Praxis ist er in die 
Schule des Lebens gegangen. Die Dach-
stühle der Kirchen von Zwingen, Laufen, 
Breitenbach und Kleinlützel, sowie viele 
andere komplizierte Holzkonstruktionen 
sind unter der Obhut von Zimmermeister 
Scherrer entstanden.  
1918 hat er geheiratet. Drei Kinder, ein 
Sohn und zwei Töchter, entsprossen die-
ser jungen Ehe. Auch in Dingen der Öf-
fentlichkeit konnte er nicht abseits stehen. 
1914 wurde er erstmals Gemeinderat. 
Wegen des höchst umstrittenen Ausgangs 
des Schlossgasseprozesses (siehe letzte 
Gemeindenachrichten vom Dezember 09) 
reichte er 1919 mit dem gesamten  
Gemeinderat seine Demission ein. Schon 
1930 wurde er wiederum, diesmal in har-
tem Wahlkampf, als Präsident ans Steuer 
des Gemeindeschiffleins gestellt. Er hat 
an vorderster Stelle mitgeholfen, in den 
harten Krisenjahren die aufstrebende  
Gemeinde gut und sicher zu leiten.  
Wie ist aus dem Zimmermeister ein Lokal-
historiker geworden? Für dieses besonde-
re Steckenpferd ist Alfred Scherrer beim 
Zivilstandsbeamten Leo Hof in die Schule 
gegangen. Tagelang ist er vor den vergilb-
ten, fast unleserlichen Pergamenten ge-
sessen, bis er klar und deutlich herausge-
funden, was sich auf unserem engsten 
Heimatboden in den letzten 100 Jahren 
zugetragen hat. In den Staatsarchiven von 
Bern und Basel war er eine bekannte Per-

Alfred Scherrer  1887-1961   
Zimmermeister und Lokalhistoriker 
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sönlichkeit. Bei den Raurachischen Ge-
schichtsfreunden war er eines der tätigs-
ten Mitglieder. 1932 hielt er an deren Ta-
gung in Zwingen einen gut fundierten Vor-
trag über den ehemaligen Judenfriedhof 
im Grossgarten. Die Zwingner Burgerge-
schlechter – die Schelllocher – die Fandel-
peter – die Caspers – die Försters – die 
Langen und Amtsboten, sie kannte er wie 
kein Zweiter. Ein schweres Augenleiden, 
das letztlich zu seiner Erblindung führte, 
verunmöglichte ihm die so sehr ge-
wünschte Publikation seines Werkes.   
Kurz vor seinem Tode 1961 hat er sein 
gesammeltes Material dem Gemeinderat 
in Obhut gegeben und schliesslich war es 

dann Leo Jermann, der die Geschichte 
seines Heimatdorfes auf Grund dieser Da-
ten hat druckreif werden lassen. Ihm zur 
Seite standen die nachfolgend genannten 
Kommissionsmitglieder, nämlich  
Baptist Stark-Fritschi, Fritz Anklin, Ge-
meindepräsident, Fritz Buchwalder, Ge-
meinderat, Marcel Cueni, Lehrer. An Os-
tern 1963 ist das Buch vom Gemeinderat 
herausgegeben worden. 
Die Gemeinde Zwingen hat Alfred Scher-
rer anfangs der 70er Jahre besonders ge-
würdigt durch die Benennung einer 
Dorfstrasse nach seinem Namen.  
 
Josef Scherrer 

Die bestehende Birsbrücke in Zwingen 
datiert aus den 50er Jahren und hat ih-
re Lebensdauer erreicht. Sie soll ab No-
vember 2010 einem Neubau weichen. 
Vor den Bauarbeiten für die neue Brü-
cke wird die Birs fischfreundlicher ge-
staltet und nach dem Brückenbau wird 
die gesamte Ortdurchfahrt verbessert. 
Die Fischtreppe dürfte im Herbst 2010 
fertig sein, die neue Brücke und die üb-
rigen Bauarbeiten 2014.  
 
Die bestehende Brücke wurde Ende der 
50er Jahre gebaut. Sie weist mittlerweile 
eine zu geringe Tragfähigkeit für Ausnah-
metransporte auf. Die Belastung ist ent-
sprechend auf 70% der erforderlichen 240 t 
für Sondertransporte beschränkt. Die Brü-
cke genügt auch den Hochwasseranforde-
rungen nicht mehr. Aus diesen Gründen 
muss sie ersetzt werden. Die neue 

Birsbrücke wird rund 60 Meter Fluss ab-
wärts gebaut, ist knapp 14 Meter breit und 
31 Meter lang. Bis die neue Brücke jedoch 
betriebsbereit ist, wird die Alte wie bis an-
hin überwacht. 
 
Birs wird fischfreundlicher 
Das Teilprojekt Fischgängigkeit Birs be-
steht aus den drei Objekten "Absturz Juden-
acker", "Blockrampe" und "Fischtreppe". Die 
Bauinstallationen beginnen anfangs März 
2010. Anschliessend wird der Absturz in 
mehreren Etappen vollständig bis auf die 
Flussbettsohle abgebrochen. Gleichzeitig 
muss aber oberhalb des Absturzes der 
Bau der neuen Blockrampe ebenfalls in 
mehreren Etappen erstellt werden. Mit 
diesem etappenweisen, aufeinander ab-
gestimmten Vorgehen wird verhindert, 
dass sich die Wasserspiegelhöhe ober-
halb des Absturzes zu stark absenkt. Am 

Ende entsteht 
beim ehemaligen 
Absturz  e ine 
Fischtreppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Birsbrücke in Zwingen —  
Baubeginn voraussichtlich gegen Ende 2010 

Gemeinderat 
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März 2010 

Ortsdurchfahrt optimiert 
Das Teilprojekt Korrektion Ortsdurchfahrt 
umfasst alle Strassen, die Erneuerung der 
Stützmauer längs der Birs, der Bau des 
neuen Anschlusses Leimertsgartenweg 
sowie alle Werkleitungen. Der Start der 
Bauarbeiten erfolgt zusammen mit den 
Werkleitungsbauten voraussichtlich im 2. 
Quartal 2011. Der Abschluss dieser Arbei-
ten ist auf 2014 geplant.  

Für Rückfragen:  
Gesamtprojekt: Ivo Kaufmann,  
Tiefbauamt, Projektleiter,  
Tel. 061 706 29 01 
Projekt Fischgängigkeit: Rolf Mosimann, 
Tiefbauamt, Geschäftsbereich Wasser-
bau, Tel. 061 552 54 87  
 
Bau- und Umweltschutzdirektion, 
Kommunikation 

Gemeinderat 

Neue Richtlinien über die Ausführung von Aufgrabungen in  
Gemeindestrassen 

Jede Aufgrabung in der Gemeinde Zwin-
gen ist bewilligungspflichtig und mit den 
Arbeiten darf erst nach schriftlich vorlie-
gender Bewilligung begonnen werden.  
 
„Gestützt auf die Vorschriften der Vereini-
gung Schweizerischer Strassenfachmän-
ner (VSS) über Grabarbeiten (jeweils  
aktuelle Normblätter) sowie das Strassen-
reglement der Gemeinde Zwingen vom 
17. September 1997 erlässt der Gemein-
derat die technischen Weisungen, die bei 
allen Grabarbeiten in öffentlichen Ver-

kehrsflächen der Gemeinde zu beachten 
sind.“ 
 
Sie können die kompletten Richtlinien auf 
der Gemeindeverwaltung beziehen oder 
finden sie auf unserer Homepage: 
http://www.zwingen.ch/siedlung.htm 
 
Die Richtlinien über die Ausführung von 
Aufgrabungen in Gemeindestrassen sind  
per 14. September 2009 in Kraft getreten. 
 
Gemeinderat Zwingen 
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Gemeinderat 

Der Gemeindesaal, das Schulgebäude, 
die Spiel- und Sportplätze, sowie auch die 
Räumlichkeiten und Aussenanlagen des 
Schlossareals werden stark genutzt. Wir 
haben in Zwingen viele Vereine die unser 
Dorfleben attraktiv und lebendig halten. 
Diese brauchen natürlich eine entspre-
chende Infrastruktur die sie nutzen kön-
nen. Das Schlossareal, die verschiedenen 
Räumlichkeiten und vor allem die Kapelle 
erfreuen sich bei Dorfbewohnern und Aus-
wärtigen grosser Beliebtheit. Damit das 
weiterhin so bleiben kann, hat der Ge-
meinderat für die Benutzung dieser Räum-
lichkeiten und Anlagen zwei Verordnun-
gen erstellt: 
 
• Benützungsverordnung für den Ge-

meindesaal, die Schulräumlichkeiten 
und die Aussenanlagen 

• Benützungsverordnung für die Schloss-
räumlichkeiten und das Schlossareal 

 
Um der immer grösser werdenden Fülle 
von Ansprüchen gerecht werden zu kön-
nen, sollen die Benützungsverordnungen 
den unterschiedlichen Mietern eine ein-
heitliche, klare Regelung vorgeben. 
 
Die Schulanlage steht in erster Linie  
natürlich unserer Schule zur Verfügung. 
Die Eltern unter Ihnen wissen, dass wir in 
und um die Schulanlagen leider immer 
stärker mit Problemen konfrontiert sind: 
• Die Schulanlagen sind am Morgen oft 

mit sehr viel Abfall verschmutzt. Offen-
sichtlich wird am Abend geraucht, ge-
trunken und gegessen. Leider halten 
es die nächtlichen Besucher der Schul-
anlagen für unnötig, ihren Abfall wieder 
mitzunehmen oder wenigstens in den 
Abfallkübeln zu entsorgen. Der Pau-
senhof ist oft übersät mit Zigaretten-
stummeln, leeren Flaschen, Essens-
resten und sonstigen Abfällen. 

• Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto 
bis vor die Schulhaustüre. Die Sicher-
heit auf den Pausenplätzen ist unnötig 
gefährdet. 

• Die Pausenplätze werden während 
dem Schulbetrieb als Parkplätze be-
nutzt. 

• Nach Anlässen im Gemeindesaal stinkt 
das ganze Schulhaus nach Rauch. 

Wir möchten Sie hier speziell auf die Pa-
ragrafen in der Verordnung aufmerksam 
machen, die hoffentlich zur Verbesserung 
der oben genannten Probleme beitragen: 
 
§ 13 Rauchen, Alkohol- und Drogen-
konsum 
1. Grundsätzlich gilt auf dem ganzen 

Schulareal Rauch-, Alkohol- und Dro-
genverbot. 

2. Der Ausschank und Konsum von Alko-
hol ist inner- und ausserhalb der Ge-
bäude bewilligungspflichtig. 

3. Bei Veranstaltungen ist das Rauchen 
ausserhalb der Gebäude an speziell 
gekennzeichneten Orten gestattet. 

 
§ 26 Fahr- und Parkordnung 
1. Während der Schulzeit, jeweils  Mon-

tag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, gilt für die Pausenplätze ein gene-
relles Fahr- und Parkverbot (ausge-
nommen Dienstfahrzeuge). 

2. Bei Veranstaltungen ausserhalb der 
Schulzeit und an den Abenden ab 
17.00 Uhr dienen die Pausenplätze der 
Schulanlage als Parkplätze. 

 
Am Ende der Friedhofanlage wurde die 
Hecke entfernt. Sollte es nötig sein mit 
dem Auto den Friedhofweg zu benutzen, 
kann man das Ende der Strasse als Kehr-
platz benützen. 
 
Der Gemeinderat will nicht, dass die Be-
völkerung mit Verboten von unserem 
schönen Schulgelände ferngehalten wird, 
im Gegenteil. Diese Verordnung soll mit-
helfen, dass sich alle Benutzer dieser An-
lage wohl und sicher fühlen können. 
 
Die beiden Verordnungen können auf 
der Homepage der Gemeinde herunter-
geladen werden:  
  
http://www.zwingen.ch/reglemente.htm 
 
Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und Ihr Ver-
ständnis.  
Besten Dank. 
 
Gemeinderat Zwingen 

Benützungsverordnung für alle Schulgebäude, gemeindeeige-
nen Gebäude und Anlagen, einschliesslich der Spiel–  
und Sportplätze 
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Gemeinderat/Amtliches März 2010 

Informationen zur Einführung des Passes 10 

Am 1. März 2010 tritt die revidierte Aus-
weisgesetzgebung in Kraft, welche den 
biometrischen Pass (elektronisch gespei-
chertes Foto und Fingerabdrücke), auch 
Pass 10 oder E-Pass genannt, einführt. 
Die Ausstellung der heutigen Pässe 03 
und 06 wird eingestellt. Diese behalten 
jedoch ihre Gültigkeit bis zum Ablaufda-
tum. Ein sofortiges Umsteigen auf das 
neueste Passmodell ist deshalb nicht not-
wendig.  

Wie komme ich zu einem Pass 10, was 
kostet er und wie lange ist er gültig: 
• Ab dem 24. Februar 2010 können Sie 

den Antrag bequem über das Internet 
e in re ichen (www.base l land.ch /
passwesen). Dort erfassen Sie in weni-
gen Minuten alle nötigen Angaben und 
vereinbaren einen Termin für die per-
sönliche Vorsprache im Erfassungs-
zentrum des Kantons Basel-Landschaft 
(Pass- und Patentbüro Liestal, Eingang 
an der Mühlegasse 8). Pässe und Kom-
bianträge (Pass und Identitätskarte) 
können ab dem 1. März 2010 nur noch 
ausschliesslich beim Kanton bestellt 
werden. Eine Bestellung auf der Ge-
meinde ist von Bundesrechts wegen 
nicht mehr möglich. 

 
• Sie können den Antrag auch telefonisch 

einreichen: 061 552 58 69  
 
• Nach Einreichung des Antrages müs-

sen Sie, nach zwingend vorheriger  
Terminvereinbarung (online oder telefo-
nisch), persönlich im Erfassungszent-
rum vorsprechen, damit die biometri-
schen Daten (Gesichtsvermessung,  
Fingerabdrücke und elektronische Un-
terschrift) aufgenommen werden kön-
nen. Bei der persönlichen Vorsprache 
im Erfassungszentrum wird Ihre Identi-
tät geprüft und die für die Ausstellung 
des neuen Passes notwendigen Daten 
erfasst. Hier bezahlen Sie Ihren Pass 

auch direkt. Nach der persönlichen Vor-
sprache und der Genehmigung des An-
trages wird der Pass innert höchstens 
10 Arbeitstagen (Ausland: 30 Arbeitsta-
ge) ausgeliefert. In der Regel wird er 
Ihnen direkt per Post zugestellt. 

 
• Der neue Pass für Erwachsene ist zehn 

Jahre gültig, für unter 18-Jährige fünf 
Jahre. Er kostet Fr. 140.- für Erwachse-
ne und Fr. 60.- für Kinder und Jugendli-

che unter 18 Jahren. Bestellen Sie mit 
dem Pass auch gleich eine Identitäts-
karte (Kombiantrag), bezahlen Sie als 
Erwachsener für dieses Kombiangebot 
Fr. 148.-. Für ein Kind kostet dieses An-
gebot Fr. 68.-. Zusätzlich fallen jeweils 
die Portokosten an (pro Ausweis Fr. 5.- 
Einschreibegebühr). 

 
• Bei der Bestellung der Identitätskarten 

ändert sich bei den Abläufen bis zum 
29. Februar 2012 nichts. Das heisst, 
dass Sie die Anträge für „reine“ Identi-
tätskarten, also ohne Kombiantrag, bis 
zu diesem Zeitpunkt weiterhin aus-
schliesslich auf der Gemeindeverwal-
tung stellen müssen. 

 
• Provisorische Pässe (Notpässe) können 

ab dem 1. März nur noch beim Pass- 
und Patentbüro oder an den Flughäfen 
beantragt werden. Aus technischen 
Gründen ist es vorerst nicht möglich, 
einen Datenchip in die Passhülle eines 
provisorischen Passes zu integrieren, 
weshalb eine Einreise in die USA oder 
Durchreise mit einem provisorischen 
Pass ohne Visum nicht möglich ist. 

 
Die Öffnungszeiten werden jeweils den 
saisonalen Gegebenheiten und den Be-
dürfnissen der Kundinnen und Kunden 
angepasst. Generell gilt vorerst am Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag durchgehend 
von 8.00 bis 17.00 Uhr, am Mittwoch min-
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
vom Montag, 25. Januar 2010 be-
schlossen, dass pro Einwohner 1 Franken 
(Fr. 2‘250.- gerundet) an die Erdbebenop-
fer von Haiti gespendet wird. 
 
Gemeinderat Zwingen 

Hilfe für die Erdbebenopfer in Haiti 

destens bis 17.30 Uhr und am Freitag bis 
16.30 Uhr. Es können jedoch auch Termi-
ne ausserhalb dieser Öffnungszeiten  
vereinbart werden. Jeweils vor den Schul-
ferien sind samstags zusätzliche Öff-

nungszeiten geplant.  
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.schweizerpass.ch  
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

Amtliches 

Ausbildungsbeiträge 
(Stipendien und Ausbildungsdarlehen) 
Der Kanton Basel-Landschaft gewährt 
nach dem Grundsatz der Subsidiarität (d. 
h. die Kosten können weder durch Ange-
hörige noch auf andere Weise aufge-
bracht werden) Ausbildungsbeiträge an 
folgende Ausbildungsrichtungen nach ab-
geschlossener obligatorischer Schulzeit 
und unter der Voraussetzung der Aner-
kennung der Ausbildungsstätte: 
 
• Ausbildungsstätten für Geistliche; 
• Berufslehren und Anlehren; 
• Fachhochschulen; 
• Fachschulen; 
• Höhere Handels- und  

Verwaltungsschulen; 
• Höhere technische und landwirtschaftli-

che Fachschulen; 
• Maturitätsschulen; 
• Schulen für Allgemeinbildung; 
• Universitäten; 
• Vollzeitberufsschulen. 
 
Folgende Kategorien von Personen kön-
nen sich um Ausbildungsbeiträge bewer-
ben, sofern sie im Kanton Basel-
Landschaft stipendienrechtlichen Wohn-
sitz haben: 
 
• Personen mit Schweizer Bürgerrecht 

einschliesslich Auslandschweizer und 
Auslandschweizerinnen mit Baselbieter 
Bürgerrecht; 

• Personen ohne Schweizer Bürgerrecht 

mit einer kantonalen Niederlassung 
(Ausweis C); eine Aufenthaltsbewilli-
gung (Ausweis B) genügt nicht. 

 
Bewerbung / Formulare 
Gesuche um Ausrichtung von Ausbil-
dungsbeiträgen sind auf einem besonde-
ren Formular, das bei der Abteilung Aus-
bildungsbeiträge, Hauptstrasse 28, 4127 
Birsfelden (Telefon: 061 552 79 99), bezo-
gen werden kann, vollständig ausgefüllt 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist (s. 
Endtermine weiter unten) der Steuerbe-
hörde bei der Wohnsitzgemeinde der El-
tern des Bewerbers oder der Bewerberin 
einzureichen. Von dieser wird sie nach 
Kontrolle der Angaben auf der ersten Sei-
te und Eintrag der elterlichen Steuerfakto-
ren auf der letzten Seite direkt an die er-
wähnte Adresse weitergeleitet. 
 
Beilagen 
Wer sich zum ersten Mal um Ausbildungs-
beiträge bewirbt, hat dem Anmeldeformu-
lar das Zeugnis der zuletzt besuchten 
Schule oder das zuletzt erworbene Ab-
schlusszertifikat oder -diplom beizulegen. 
Besteht ein Lehr- oder Ausbildungsver-
trag, so ist davon ebenfalls eine Kopie mit 
einzureichen. Neu ist auf dem Anmelde-
formular die seit 2009 gültige Sozialversi-
cherungsnummer („neue AHV-Nummer“) 
anzugeben. 
Sind die Eltern der sich bewerbenden Per-
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son gerichtlich getrennt oder geschieden, 
so muss ein Auszug aus dem entspre-
chenden Urteil mit Angaben über eine all-
fällige Kindszusprechung sowie über die 
gerichtlich bestätigten Kindsalimente bei-
gelegt werden. 
Personen ohne Schweizer Bürgerrecht 
müssen eine Kopie der Niederlassungsbe-
willigung beifügen, anerkannte Flüchtlinge 
eine Kopie des sie betreffenden Asylent-
scheids mit Angaben über die Kantonszu-
weisung. 
Bezieht sich das Erstgesuch auf eine 
Zweitausbildung, also eine Ausbildung in 
einer anderen als der angestammten Be-
rufsrichtung, so ist dies zudem der Kom-
mission für Ausbildungsbeiträge gegen-
über schriftlich und belegt zu begründen. 
Separatdruck aus dem Amtsblatt Nr. 1 
vom 7. Januar 2010 
 
Eingabefristen 
Gestützt auf § 16 Absatz 2 des Gesetzes 
über Ausbildungsbeiträge werden für die 
Einreichung der Gesuche folgende Termi-
ne festgesetzt, wobei der Zeitpunkt der 
Einreichung bei der Wohnsitzgemeinde 
der Eltern massgeblich ist: 
 
1. Auf den 30.04.2010 haben Gesuche 
einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, 
die ihre Ausbildung in den Monaten Janu-
ar, Februar, März oder April 2010 begin-
nen, oder bisherige Bewerber und Bewer-
berinnen, die in einem Vorjahr in diesen 
Monaten mit ihrer Ausbildung begonnen 
haben. 
 
2. Auf den 31.08.2010 haben Gesuche 
einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, 
die ihre Ausbildung in den Monaten Mai, 
Juni, Juli oder August 2010 beginnen, 
oder bisherige Bewerber und Bewerberin-
nen, die in einem Vorjahr in diesen Mona-
ten mit ihrer Ausbildung begonnen haben. 
 
3. Auf den 31.10.2010 haben Gesuche 
einzureichen: 
Schüler, Schülerinnen und Studierende, 

die ihre Ausbildung in den Monaten  
September, Oktober, November oder  
Dezember 2010 beginnen, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, die in ei-
nem Vorjahr in diesen Monaten mit ihrer 
Ausbildung begonnen haben. 
 
4. Auf den 28.02.2010 haben Gesuche für 
das Lehrjahr 2009/10 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2009 angetreten haben, oder bisherige 
Bewerber und Bewerberinnen, die in ei-
nem Vorjahr ihre Lehre begonnen haben. 
 
5. Auf den 28.02.2011 haben Gesuche für 
das Lehrjahr 2010/11 einzureichen: 
Berufslernende, die ihre Lehre im Sommer 
2010 antreten werden. 
 
Bei den angegebenen Daten handelt es 
sich um Endtermine für die Abgabe des 
Formulars bei der Wohnsitzgemeinde der 
Eltern beziehungsweise des massgebli-
chen Elternteils; wir empfehlen eine früh-
zeitige Einreichung (bis frühestens neun 
Monate vor dem entsprechenden, oben 
angegebenen Datum) dringendst. 
 
Bisherige Bezüger und Bezügerinnen 
von Ausbildungsbeiträgen 
Wer im vorangehenden Ausbildungsjahr 
Stipendien oder Darlehen bezogen hat, 
erhält das Formular zur Erneuerung des 
Antrags im Verlauf der Monate März/April 
zugestellt, sofern die ununterbrochene 
Ausbildung noch mindestens ein Jahr an-
dauert. 
 
Auskünfte und weitere Informationen 
Für nähere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die Abteilung Ausbildungsbeiträge 
(Telefon: 061 552 79 99), Hauptstrasse 
28, 4127 Birsfelden. Weitere aktuelle Hin-
weise zu Stipendien und Ausbildungsdar-
lehen finden Sie im Internet unter: 
www.bl.ch, die Mailadresse lautet: 
stipendien@bl.ch. 
 
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Ausbil-
dungsbeiträge 

Der Gemeinderat hat letztes Jahr an 38 
Sitzungen getagt und insgesamt 737  
Geschäfte beschlossen. Per 31. Dezem-
ber 2009 sind in Zwingen 2‘135 Einwoh-

ner registriert worden. Das sind 12 Perso-
nen weniger als im Vorjahr. 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

Statistisches 
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Gemeindeversammlung 
Abstimmung 
Rechnungsgemeindeversammlung 
Abstimmung 
Nationalfeiertag 
Gemeindeversammlung 
Abstimmung 
Budget-Gemeindeversammlung 
Abstimmung 

Montag, 1. März 2010 
Sonntag, 7. März 2010 
Dienstag, 8. Juni 2010 
Sonntag, 13. Juni 2010 
Samstag, 31. Juli 2010 
Mittwoch, 15. September 2010 
Sonntag, 26. September 2010 
Donnerstag, 2. Dezember 2010 
Sonntag, 28. November 2010 

Gemeindeanlässe 2010 

Donnerstag, 11. März 2010 Standort: Bahnhof in Zwingen 

Alteisen-Entsorgung 

Mittwoch, 14. April 2010 
 
Die frankierten Güter bitte gut sichtbar am 
oben erwähnten Datum bis 7.00 Uhr de-
ponieren. Es dürfen keine Elektrogeräte 
wie Kühlschränke, Computer, usw. der 

Sperrgutabfuhr mitgegeben werden. Die 
Vignetten können in den Bäckereien 
Anklin & Stebler und Scherrer bezogen 
werden. 

Sperrgutabfuhr 

Montag, 3. Mai 2010 
 
Das Altpapier (gut sichtbar deponiert) wird 
von Haus zu Haus eingesammelt. 
 
Sie werden kein separates Informations-
blatt mehr erhalten in denen die Termine 
für die Papiersammlung bekannt gegeben 

werden. Die Daten finden Sie in Zukunft 
wie folgt: 
• Internet: im Abfallkalender 
• Anschlagkasten der Gemeinde 
• Zudem durch die KELSAG im Wochen-

blatt 

Nächste Altpapiersammlung 

Gemeindeverwaltung Zwingen 
Gemeindeverwaltung Zwingen, Schlossgasse 4, 4222 Zwingen 
 
Unsere Schalteröffnungszeiten sind folgendermassen: 
 
Montag, Mittwoch  
und Donnerstag  10.00 - 11.30 Uhr / 15.00 - 17.00 Uhr 
Dienstag   geschlossen  / 15.00 - 18.30 Uhr 
Freitag   10.00 - 11.30 Uhr / geschlossen 
 
Telefon Nr. 061 766 96 36 / Fax Nr. 061 766 96 37 
 
Unser Telefon wird bedient von: 
Montag - Donnerstag  09.30 - 11.30 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr 
Freitag                    09.30 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Termine ausserhalb der Schalteröffnungszeiten können telefo-
nisch vereinbart werden. 
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Über die Osterfeiertage bleibt die Gemein-
deverwaltung von Donnerstag, 1. April 
2010 bis und mit Montag, 5. April 2010 

geschlossen.  
In dringenden Fällen erreichen Sie jeman-
den unter der Nummer 079 275 76 67. 

Schalteröffnungszeiten über die Ostertage 

Über die Auffahrt bleibt die Gemeinde-
verwaltung von Donnerstag, 13. Mai 
2010 bis und mit Sonntag, 16. Mai 2010 

geschlossen. 
In dringenden Fällen erreichen Sie jeman-
den unter der Nummer 079 275 76 67. 

Schalteröffnungszeiten über Auffahrt 

Falls Sie Baumschnitt und Grüngut haben, 
füllen Sie den untenstehenden Talon aus 
und senden diesen an die Gemeindever-
waltung. 
 
Folgende Vorschriften sind zu beachten: 
• Äste geordnet aufschichten 
• Baum- und Strauchäste in der ganzen 

Länge belassen 
• Dicke Verzweigungen am unteren 

Astende trennen 
• Keine Wurzelstöcke und Erdballen, 

kein feuchtes, verrottetes Material  
• Fremdmaterial wie Steine, Drähte, 

Plastik, Schnüre, entfernen 
 
Da mit schwerem Traktor und Häcksler 
vorgefahren wird, bitten wir Sie, den 
Baumschnitt und das Grüngut  an einer 

Baumschnitt– und Grüngutabfuhr 
Montag, 29. März 2010 um 9.00 Uhr 

gut zugänglichen Stelle zu deponieren. 
Nicht gut zugängliches Material wird lie-
gen gelassen. 
 
Kosten: 
Bis max. 3 m3 Volumen des Materials wird 
von der Gemeinde kostenlos abgeführt. 
Übersteigt das Volumen 3 m3, wird der 
Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
ANMELDEFRIST: 
BIS SPÄTESTENS DONNERSTAG, 25.03.2010 AN 
DIE GEMEINDEVERWALTUNG.  
 
Bitte Talon an die Gemeindeverwaltung 
Zwingen, Schlossgasse 4, 4222 Zwingen, 
schicken oder via Mail an:  
manuela.lueoend@zwingen.ch. 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

________ ____________________________________________ ___________________________________ 

Anmeldetalon für Abfuhrdienst Baumschnitt und Grüngut 
 

__________________________________________________________________________________ 

Name       Vorname 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse 
 

□ Wir möchten das Häckselgut behalten. 
 

Bestellungen Häckselgut bei Stephan Bohrer-Ettlin, Nenzlingen, 061 741 15 91, Preis nach Anfrage. 

Auch ab 1. März 2010!  
Der Gemeinderat hat erneut entschieden, 
die Tageskarten für ein weiteres Jahr, d.h. 
bis 28. Februar 2011, zu verlängern. Der 
Preis pro Tageskarte beträgt Fr. 35.-. Re-
servieren Sie die Tageskarten direkt unter 

www.zwingen.ch oder telefonisch unter 
061 766 96 36. Ihre reservierten Karten 
holen Sie bitte innert drei Arbeitstagen auf 
der Gemeindeverwaltung ab. 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

Tageskarte - die unkomplizierte Art zu reisen! 
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Jugendschiessen 2010 

Liebe Eltern, liebe Jungen und  
Mädchen von Zwingen 
Mit grosser Freude haben die Vorstände 
der Schützengesellschaft Zwingen und 
der Feldschützen Nenzlingen zur Kenntnis 
genommen, dass in den letzten Jahren 
Jungschützenkurse und auch ein Jugend-
schiessen durchgeführt werden konnte. 
Dass es Nachwuchs gibt, dafür sorgten in 
den letzten Jahren jeweils 10 bis 15 Jung-
schützinnen, Jungschützen und Jugendli-
che, die den Kurs alle beendet haben, mit 
teilweise sehr guten Resultaten; dafür 
herzlichen Dank. 
 
Zusammen mit Marius Hänggi, Jungschüt-
zenleiter der Schützengesellschaft Zwin-
gen, unterstützt durch erfahrene und aus-
gebildete Schützenmeister, können wir auf 
acht erfolgreiche Jahre zurückblicken. Wir 
bedanken uns bei Marius Hänggi, allen 
Helferinnen und Helfern für das grosse 
Engagement und Herz für die Ausbildung.  
 
Zugelassen für das  
Jugendschiessen 2010 
Knaben und Mädchen zwischen 13 - 16 
Jährig mit Schweizer Bürgerrecht: 
Jahrgang 1994 - 1997. 
• Jugendschiessen mit dem Sturmgewehr 

90 dürfen nur von anerkannten Schiess-
vereinen durchgeführt werden.  

• Die Jugendlichen sind durch erfahrene 
Schützinnen und Schützen bei der Waf-
fenhandhabung anzuleiten und zu be-
treuen. 

• Nur wenn eine schriftliche Bestätigung 
der Eltern vorliegt, werden die Jugendli-
chen zum Schiessen zugelassen. 

 
Für die Ausbildung und Betreuung beim 
Jugendschiessen stehen genügend aus-
gebildete Schützenmeister und Jung-
schützenleiter zur Verfügung.  
 
Der Transport nach Nenzlingen an das 
Jugendschiessen oder an einen Schiess-
anlass wird jeweils durch den Jungschüt-
zenleiter organisiert. 
 
Alle Jugendlichen sind von der Anreise bis 
zur Rückkehr vom Kurs oder Schiessan-
lass bei der USS versichert, organisiert 
und bezahlt durch den Schiessverein. 
  
Der Jahresbeitrag für Jugendschützinnen 
und Jugendschützen ohne Lizenz beträgt 
Fr. 20.- und für Jugendschützinnen und 
Jugendschützen mit Lizenz Fr. 30.-. 
 
Interessiert ? 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen  
Herr Kurt Felix, Präsident SG Zwingen,  
Tel. P 061 761 65 53. 
 
Wir freuen uns, mit Euch zusammen die 
kommende Schiesssaison 2010 zu be-
streiten. 
 
Vorstand Schützengesellschaft Zwingen  
 

 

 
Anmeldetalon für das Jugendschiessen 2010 der Schützengesellschaft Zwingen 
 
Name: ………………………………. Vorname: ………………………………… Geb.-Datum: ……………… 

Strasse: …………………………………… PLZ: …………………. Ort: ……………………………………….. 

Tel.-Nr. P: …………………………. Natel: …………………….. E-Mail: ………………………………………. 

Unterschrift Teilnehmer: …………………………………………………. 

Unterschrift Eltern: ……………………………………………………….. 

Anmeldetalon bis am 16. März 2010 schicken an: Kurt Felix, Präsident SG Zwingen, Passwangstrasse 
16, 4222 Zwingen 
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Die obligatorischen Schiesstage 2010 der 
Schützengesellschaft Zwingen auf der 
Gemeinschaftsschiessanlage „Usserfeld“ 
in Nenzlingen finden wie folgt statt: 
 
Samstag, 05. Juni 2010                                    
Samstag, 28 August 2010                               
 
Standblattausgabe jeweils bis 15.00 Uhr 

 
 
 
 
 
13.30 bis 15.30 Uhr 
13.30 bis 15.30 Uhr 
 
Schützengesellschaft Zwingen 

Obligatorische Schiesstage 2010 

Hallenflohmarkt Zwingen 
Der Letzte ist bereits Vergangenheit und 
wir danken allen beteiligten Helfern, die 
vor und hinter den Kulissen wieder zum 
guten Gelingen beigetragen haben. Die 
ersten Vorbereitungen für den nächsten 
Hallen-Flohmarkt, am  Samstag, 22. Janu-
ar 2011, sind bereits getroffen und die 
Standplätze sind bereits wieder alle reser-
viert! Wir können also im Moment nur 
noch eine Warteliste führen. 

Schelloch-Waldfest 
Am Sonntag, 27. Juni 2010, findet wieder 
das traditionelle Schelloch-Waldfest statt. 
– Reservieren Sie sich schon das Datum. 
 
Das Team des VVZ Zwingen 

Verschönerungs-Verein 

Feiern Sie Geburtstag, organisieren Sie 
ein Familienfest oder ein Geschäftses-
sen? Dann wäre der geschmackvoll ein-
gerichtete Ramsteinerturm im idyllischen 
Schlossareal Zwingen bestimmt eine ge-
lungene Wahl. 
Der heimelige Raum im Erdgeschoss mit 
Schwedenofen, Küche und gepflegten 
Toiletten verspricht ein erfolgreiches Fest. 
Es stehen ungefähr 30 Sitzplätze zur Ver-
fügung. Die Küche ist mit Geschirr, vier 
Herdplatten, Backofen, Kühlschrank, Kaf-
feemaschine und Geschirrwaschmaschine 
ausgestattet.  
Der Ramsteinerturm ist auch gut geeignet 
für Besprechungen und Sitzungen. 

Die Mietkosten belaufen sich für Zwingen-
Burger auf Fr. 50.00, für Zwingen-
Einwohner auf Fr. 100.00 und für auswär-
tige Private und Firmen auf Fr. 200.00. 
Für Firmenanlässe tagsüber und unter der 
Woche steht Ihnen der Ramsteinerturm 
für Fr. 100.00 zur Verfügung.  
 
Die Koordination der Vermietungen läuft 
über die Gemeindeverwaltung Zwingen, 
Tel. 061 766 96 36.  
 
Besuchen Sie uns auch auf 
www.burgerkorporation-zwingen.ch 
  
Burgerkorporation Zwingen 

Vermietung Ramsteinerturm 

Senioren-Ausflug 
Senioren-Nachmittag 
Chlause-Hock 
 
Einladungen folgen mit separater Post. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Jeden 3. Mittwoch im Monat kocht Frau 
Erna Rüegger in der Cafeteria Sunne-
schyn ein leckeres Mittagessen für unse-
re Senioren. 
 

Dienstag, 1. Juni 2010 
Dienstag, 12. Oktober 2010 
Mittwoch, 1. Dezember 2010 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Anmeldung erwünscht:  
Erna Rüegger, Tel. 061 761 43 34 
oder 079 485 66 24 
 
Pro Senectute Zwingen 

Seniorenanlässe 2010 und Mittagessen für Senioren 
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Einmal Detektiv sein, einmal die Welt be-
herrschen, einmal richtige Schätze bergen
– warum spielen wir eigentlich? Wir wollen 
uns mit anderen oder uns selber messen, 
denn dies liegt in der Natur des Men-
schen. Wir wollen auch den Alltag hinter 
uns lassen, in neue Rollen schlüpfen, 
Abenteuer bestreiten, die wir nur in unse-
rer Fantasie erleben können. Beim Spie-
len lernen wir zudem negative Gefühle, 
wie Neid, zu überwinden, Strategien zu 
entwickeln, uns zu verbünden oder damit 
umzugehen, dass wir auch einmal auf der 
Verliererseite stehen.   
 
Vorbei sind allerdings die Zeiten, als 
„Memory“, „Leiterlispiel“ und „Eile mit Wei-
le“ die verregneten Familiensonntage be-
stimmten. Heute ist die Welt der Spiele 
fast grenzenlos.  

Die Ludothek Laufental-Thierstein bietet 
eine Auswahl von über 1400 Spielen und 
Spielsachen zur Ausleihe an – da bleibt 
kaum ein Wunsch offen. Gesellschafts-, 
Konstruktions-, Bewegungs- und Rollen-
spiele, Puzzles und vieles mehr können 
dort ausgeliehen werden.  
 
Die Ludothekarinnen freuen sich über  
Ihren Besuch und helfen Ihnen gerne, sich 
im Spieledschungel zurechtzufinden, denn 
bei der Spielauswahl gilt es Alter, Schwie-
rigkeitsgrad, Zusammensetzung der Spiel-
gruppe und Interesse zu berücksichtigen.  
 
Die Ludothek Laufental-Thierstein befindet 
sich in Laufen an der Amthausgasse 3, im 
dritten Stock der Stedtlibibliothek. Geöff-
net ist jeweils Mi 14 - 17h, Fr 17 - 19h, 
Sa 10.00 - 12.30h. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf unserer Website unter 
www.ludolauthi.ch.vu 
 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst von unserem vielfältigen Ange-
bot! Denn beim Spielen lässt sich der All-
tag vergessen – Spielen macht Regenta-
ge kürzer – Spielen regt die Fantasie an –  
Spielen verbindet Generationen – Spielen 
ist ganz einfach unglaublich spannend 
und unterhaltsam. 
 
Ludothek Laufental-Thierstein  

Spielen macht Spass und schafft Freude 

Im Frühjahr und Sommer, wenn die Vege-
tation einsetzt, zeigen sich die Sträucher 
von ihrer schönsten Seite. Sträucher kön-
nen aber auch eine Gefahr darstellen, 
wenn sie in den Strassenraum ragen oder 
die Sichtverhältnisse bei Einmündungen, 
Kurven und Kuppen behindern. Die Lie-
genschaftsbesitzerInnen sind dafür ver-
antwortlich, dass auf ihrem Grundstück 
sich befindende Bäume und Sträucher die 
Strassenverkehrssicherheit nicht beein-
trächtigen. Insbesondere sind die Pflan-
zen so zurück zu schneiden, dass folgen-
de Punkte jederzeit erfüllt sind: 
• Das gesetzlich vorgeschriebene Lichtraum-

profil wird eingehalten. Dieses muss mindes-
tens 4.50 m über der Fahrbahn, bzw. 2.50 m 
über dem Trottoir gehalten werden. 

• Das Lichtraumprofil bedrohende Astwerk 
(Sturm, Schneelast) ist entfernt. 

• Die Wirkung der öffentlichen Beleuchtung wird 
nicht beeinträchtigt. 

• Die Sicht auf Strassensignale und -tafeln wird 
nicht beeinträchtigt. 

Grünhecken dürfen gegen den Willen der 
nachbarlichen Grundeigentümerschaft 
nicht näher als 60 cm von der Grenze und 
nicht höher als ihre dreifache Distanz von 
derselben gehalten werden. 
 
Der Gemeinderat ist befugt, nach erfolglo-
ser Aufforderung der Eigentümerschaft, 
diese Massnahme auf deren Kosten vor-
nehmen zu lassen (Polizeireglement § 15). 
 
Gemeinderat Zwingen 

Ergänzung zu „Amtliches“:  
Zurückschneiden von Sträuchern und Hecken 
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A dr Fasnecht cha me a de Wääge luschtigi, 
glatti und mänggmoll o e chli frächi 
Schbrüchli lääse. Eso, wiees ebe a dr Fas-
necht muess si. Si si meischtens i dr Mund-
art gschriibe. Uff Zwingedütsch. Gits es no? 
Hei mir Zwingner no e eigini Schprooch? 
Jetz schtöh mer scho vor dr erschte Froog.  
 
Erschtens: Si mir Zwingner oder Zwingener? 
Älteri Fraue und Manne meine, mir sige  
eidütig „Zwingner“. Das schläggi kei Geiss 
ewägg. S isch hütt e chli modärn worde,  
uss dr schrift- oder hochdütsche Ortsbe-
zeichnige Bewohnerinne und Bewohner 
aazreede. So witt mr chönne zruggdängge 
und öis a alti Zwingner und a dene ihri 
Gschbrööch erinnere, si mer immer 
Zwingner gsii. Drbi wei mer, wiee sichs 
ghört, die wiiblichi Form nit ungerschloh, 
diee heisst nämmli: Zwingnere!  Mir 
Zwingnere und Zwingner sääge de Laufener 
ebe Laufner, de Wahlener ebe Wahlner, de 
Dittingener Dittiger undsowitter. Nenzlinge-
ner sääge mer sowiiso nit. Mir säge: Änzli-
ger! Allso schtoht s Zimäntihuus bim Änzli-
geschtröössli uff Zwingeboode und Zimänti-
huus seit me, will dört emoll Zimänt gmacht 
worde isch. Zimänt mit e me „i“ dir läset 
scho rächt, het so guet ghebt oder ghabe 
wie dr Zimänt mit mene „e“. Wo s „N“ vo 
Änzlige  bliibe isch, weis me nit. Aber so hei 
mers mit em Buechstabe „N“. Mir sääge  
Röschezer und Duggiger. Mir si uff Röschez 
und nit uff Rööschenz go schutte und sii mit 
blaue Mööse hei cho. Und z Duggige hei si 
immer dr Bahnhof iine gno wenns grägnet 
het. S zwöite Problem isch das mit em star-
ke P und T. S‘ Wort Problem schribbt me mit 
emene „P“, das hett scho dr Cueni Schüll, 
wo vor nünzg Johr Lehrer s Zwinge und e 
grosse Feschtredner im Daal gsi isch, de 
junge Meitli und Buebe biibrocht. Aber es litt 
a öiserer Eigeart, die herte Aafangs-
buechstaabe weicher z spräche. Papiiri isch 
Babbiiri, oder dr Trottel isch halt e Drottel, e 
Drummele klinggt o schööner als e Trumme-
le. S schööne Zwingedütsch blibbt halt vill 
liebliger mit de weiche Buechschtabe am 
Aafang vo de Wörter.  
 
Wär hütt no Zwingedütsch will reede muess 
sich fescht zämme risse, dass er nit ohnis z 
merge, uss dr Hang e Hand macht, oder uss 
em hei e hän oder händ wird. I ha, du hesch, 
sii, mir hei, ihr heit. Grad hütt ischs mer bas-
siert. Uff em Coop Pargblatz. Nit vor em 
Consüme, wie dr Prod’home gseit het. I ha e 

Päärli mit „Daag mitenander“ aagreedet und 
i  ha mi vor mir sälber e chli schiniert.  Vo vill 
Siitte chömme halt angeri Iiflüss. D Ent-
wigglig macht a dr Dorfgränze nit Halt und e 
so isch o öisi Schprooch dene Ströömige 
ussgsetzt. Chuuderwäldsch het me abbe 
gseit, wenn öpper öppis gschwaflet hett wo 
me nit  verschtange hett. Dr Iifluss uff öisi 
Schprooch chunnt mehr uss dr Schtadt als 
vom Wäldsche. Me hetts vo dr Schtadt 
heibrocht. Lütt uss dr Stadt oder uss dere 
Nööchi si zuenis cho. S isch alles nöcher  
zämme gruggt. Und uff em chliine Flägge 
Laufedaal gitts, im Gegesatz zu friejer, o 
nimmi so bedütendi Abwiichige im Dialäggt, 
wo Hiiwiis gäbe uff e Ort, wohär öpper 
chunnt. Me cha se nimmi eifach hei stelle. O 
dört, wo ussbräggti und für e Dorf bsungeri 
Ussdrügg und Betoonige gang und gäb gsi 
sii, hett d Zitt diee Eigeheite starg ver-
wüscht. O s gsangliche isch uss dr Art, wiee 
me dört gschwätzt hett, verschwunde. Bim 
schwätze hei mir Zwingner niee gsunge. 
Öisi Schprooch isch niee melodiös gsi. Vii-
licht hett dr Lauf vo dr Birs oder dr Lüssle 
öiserer Redesart e gwüsse Schwung gäh. 
Und wenn mer do und dört e Wörtli mitmene 
schönklingende Sälbschtlut e bitzeli dehnt 
hei, ischs uss Lieebi gscheh. Als Bischpiel 
dr Leuesaal, wo s scho sooo lang nimmi gitt 
und wo d Erinnerig a e schööni Zitt o scho 
boll vergässe isch. Oder a di ville Wääg und 
Wäägli, wo chrüz und quer durs Dorf gfieert 
hei. Wär weiss ächt no, wo s Blangga und s 
Luise-Wäägli gsi isch, wo s Woogschitt uff 
Diechsle ghört und wiee s Ross iigschiiert 
wird? Vom Wingebrittli gar nit z rede. 
 
Weme über s Zwingedütsch redet oder 
schribbt, chömme nadüürli Gedangge uff  
as Geschter, as Vergangene wo nimmi 
chunnt, und i dere Form wiee mes erläbt het 
o nimmi wird choh. D Zitt blibbt halt nit stoh. 
Und d Schprooch isch nit ellei, wo dr Verän-
derig ussgsetzt isch, si basst sich schlii-
chend aa und seit dur d Hingerdüür aadiee.  
Mir merges chuum. Selle mer wägedäm 
druurig sii, will s nimmi so isch? D Fasnecht 
gitts jo no und hoffentlig no lang. Und d Glä-
geheit, wo do und dört e Schprüchli schtoht, 
gschriibe innere heimelige Schprooch, 
macht  Fröid. Dr Bruuch läbt widder wenn o 
alti Wörter scho lang Abschied gnoh hei und 
mit neue und angere  Schriibwiise ussgfüllt  
wird.  
 
Franz Hueber-Borer 

Zwingedütsch 
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 Das Schöne am Frühling ist, 
dass er immer gerade dann kommt, 

wenn man ihn am dringendsten braucht.  
Jean Paul 
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